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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1974

Norm

GmbHG §39 Abs4

Rechtssatz

Gesellschafter dürfen bei dem Beschluss auf Ermächtigung des Geschäftsführers zum Verkauf des Unternehmens

selbst dann mitstimmen, wenn die Veräußerung an einen von ihnen erfolgt (vermögensrechtliche Neutralität bei

Angemessenheit des Kaufpreises).
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